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Beschlussvorlage 
01/2015/0297 

 
 

Federführung: Finanzverwaltung Datum: 28.04.2015 
Bearbeiter: Johann Hartmann AZ: 8612-M15-4573 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeinderat 28.04.2015 öffentlich 

 
 
Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung in Bayern - 
Lieferjahre 2017 bis 2019 
 
Sachverhalt: 
 
I. 
 
Sh. beiliegende Unterlagen 
 
II. 
 
Es geht hier um den Strombezug der Gemeinde Denklingen für ihre Einrichtungen 
(Rathaus, Schule, Feuerwehrhäuser, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, 
Straßenbeleuchtung, Leichenhäuser, Sportanlagen, etc.). 
 
III. 
 
Die Gemeinde Denklingen hat bereits bei der Bündelausschreibung für die Lieferjahre bis 
inkl. 2016 mitgemacht.  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 

1. Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, mit der KUBUS Kommunalberatung und 
Service GmbH den vorgelegten Dienstleistungsvertrag über die Vorbereitung und 
Durchführung von Bündelausschreibungen für die Lieferung von elektrischer 
Energie über ein web-basiertes Beschaffungsportal abzuschließen. 
 

2. Die Gemeinde Denklingen überträgt die Aufgabe der Ausschreibung von 
Lieferleistungen für elektrische Energie, die alle verfahrensleitenden 
Entscheidungen umfasst, auf den Bayerischen Gemeindetag als ausschreibende 
Stelle. 
 

3. Es soll im Rahmen der Bündelausschreibung 2017 bis 2019 „Normalstrom“ 
(Ökostromanteil je nach Stromlieferant unterschiedlich) beschafft werden. Die 
Alternative „100 % Ökostrom“ wird nicht gewählt. 
 

4. Die Verwaltung wird gebeten, umgehend die Abnahmestellen im geforderten 
Datenformat zu erfassen bzw. auf Vollständigkeit zu prüfen und zu ergänzen. 
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Begründung 

 
Zu 1)  
 
Ziel der Bündelausschreibungen ist es, durch den Wettbewerb günstigere Strompreise zu 
erhalten. Zu diesem Zweck werden gebündelte Ausschreibungen durchgeführt, das heißt 
eine größere Anzahl Kommunen/Zweckverbände wird jeweils in einem Bündel 
zusammengefasst. Grundsätzlich werden bezirksweite Bündel angestrebt. Mit Blick auf 
die mittelstandsfreundliche Gestaltung der Bündelausschreibungen kann es notwendig 
sein, weitere Ausschreibungsbündel zu definieren. 
 
Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH erbringt die Leistung in Kooperation 
mit dem Bayerischen Gemeindetag. Dieser hat den Kooperationspartner gemäß einer 
Empfehlung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands in einem transparenten 
und diskriminierungsfreien Auswahlverfahren bundesweit ermittelt. Die KUBUS GmbH ist 
der derzeit einzige Anbieter eines elektronischen Ausschreibungsportals für Kommunen 
mit elektronischer Auktion.   
 
Daher wird auf die Einholung von Vergleichsangeboten für die Dienstleistung beim 
Ausschreibungsverfahren verzichtet. Die Verwaltung fertigt einen entsprechenden 
Vergabevermerk. 
 
Zu 2) 
 
Aufgrund der Bündelbildung ist eine Verfahrensträgerschaft durch die einzelnen 
Teilnehmer nicht praktikabel. Träger sämtlicher Bündelausschreibungen ist deshalb der 
Bayerische Gemeindetag, der sich hierzu ausdrücklich bereit erklärt hat. Die KUBUS 
GmbH arbeitet dem Gemeindetag als Dienstleister zu. Die wesentlichen 
verfahrensleitenden Entscheidungen (Ausschreibungsunterlagen/ Zeitplan, insbesondere 
Tag der elektronischen Auktion und Zuschlagsentscheidung) trifft ein für jeden Bezirk 
gebildeter Vergabeausschuss. In diesem sind der/die jeweilige Bezirksvorsitzende des 
Gemeindetags sowie der zuständige Referent und ein fachkundiger Mitarbeiter des 
Gemeindetags Mitglied. Die Gemeinde Denklingen wird über alle Verfahrensschritte 
informiert. Weitere Entscheidungen sind durch den Teilnehmer nicht zu treffen.  
 
Zu 3) 
 
Entsprechend der Erfahrungen der KUBUS GmbH ist für die Beschaffung von 100 % 
Ökostrom im Vergleich zur Beschaffung von Normalstrom in der Regel mit Mehrkosten in 
Höhe von 5 bis 6 % bezogen auf den reinen Energiepreis zu rechnen.  
 
Die Bündelausschreibung von 100 % Ökostrom hat zur Voraussetzung, dass die 
elektrische Energie nachweislich zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen muss. 
Sie muss in Anlagen erzeugt werden, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen. 
Deren Definition erfolgt in Anlehnung an die Empfehlung des Umweltbundesamts. 
Danach ist Strom aus erneuerbaren Energien  
 

 Strom, der in Anlagen erzeugt werden, die ausschließlich erneuerbare Energien 
nutzen, einschließlich aus Speicherkraftwerken abzüglich des Eigenverbrauchs und 
der Verluste (ohne Pumpstrom) sowie abzüglich des nicht erneuerbaren Anteils aus 
Pumpstrom,  

 der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien in Hybridanlagen, die auch 
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konventionelle Energieträger einsetzen, 

 der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse in thermischen 
Kraftwerken, in denen auch konventionelle Energieträger verbrannt werden, wenn 
der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse durch die Feststellung 
und Erfassung der jeweiligen Menge und Heizwerte der eingesetzten Brennstoffe 
rechnerisch bei der Stromerzeugung ermittelt und nachgewiesen wird. 

 
Zu 4) 
 
Die Ausschreibungsverfahren sollen unter Berücksichtigung der Marktentwicklung 
durchgeführt werden. Es ist erforderlich, dass die Datenerfassung/Datenergänzung durch 
die Teilnehmer zügig abgeschlossen wird. Danach erfolgt eine Plausibilitätsprüfung 
durch die KUBUS GmbH. Die Daten für die leistungsgemessenen Anlagen werden von 
der KUBUS zentral beim Stromlieferanten/Netzbetreiber beschafft. 
 
Die Verwaltung hat im Rahmen der Datenerfassung noch zu entscheiden, ob alle 
Abnahmestellen in ein Standardlos eingebracht werden (damit in jedem Fall nur ein 
Stromlieferant) oder ob die leistungsgemessenen Anlagen, die 
Straßenbeleuchtungsanlagen und die Heizanlagen in einem jeweiligen Speziallos extra 
ausgeschrieben werden (Vorteil: bessere Preischancen; Nachteil: ggf. mehrere 
Stromlieferanten). 
 
Hinweis: 
 
Abänderungen bei den Ausschreibungskonditionen, z.B. die Zulassung von Haupt- und 
Nebenangeboten sind nicht möglich.  
  
Anlagen: 
Anlage Oekostrom 
Anlage zum Zweck der schnellen Erhebung 
Dienstleistungsvertrag 
Erklaerung zum Kommunalrabatt 
Informationsschreiben zum Start der Strombündelausschreibung für die Lieferjahre 2017 
bis 2019 
Vollmacht  
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